
 

 

 
 
 

Weisung 

des Stadtrates an den Gemeinderat 

 

Geschäftsbericht  2010 

 

 

Im Geschäftsbericht 2010 wird erstmals der Geschäftsbericht der Sozialbehörde integriert. 

Die Stadtkanzlei stellte den Departementen die neuen «Richtlinien zur Rechtschreibung und 
Schreibweisungen der Redaktionskommission» für das Verfassen der Berichte zur 
Verfügung. 

Dem Gemeinderat wird beantragt: 

Der Geschäftsbericht des Stadtrates für das Jahr 2010 wird gemäss Art. 41 lit. e der 
Gemeindeordnung abgenommen. 

Die Berichterstattung im Gemeinderat ist den Departementsvorstehenden übertragen. 

 

 Im Namen des Stadtrates 

 die Stadtpräsidentin 

 Corine Mauch 

 der Stadtschreiber 

 Dr. André Kuy 
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